
Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 04. Juli 2023 wird 

folgend berichtet und die gefassten Beschlüsse bekannt gegeben: 

 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

Aus der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 13. Juni 2023 ist nichts bekannt zu geben.  

 

Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Mittlere Breite 2. 

Änderung" für das Anbringen einen Mattenzaunes an der Grundstücksgrenze auf dem Flst. 

74/18, Eschenstraße 18 

Der Bauherr möchte auf seiner Grundstücksgrenze zur öffentlichen Verkehrsfläche hin einen 

Mattenzaun mit einer Höhe von 1,20 m errichten. Das Bauvorhaben liegt im rechtsgültigen 

Bebauungsplan „Mittlere Breite 2. Änderung“ und wird nach § 30 Abs. 1 BauGB beurteilt. Nach 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind Einfriedungen entlang der öffentlichen 

Verkehrsflächen in der Höhe auf 0,7 m über Fahrbahn beschränkt und müssen mindestens 1,0 

m vom Fahrbahnrand abrücken. Deshalb ist eine Befreiung von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes nach § 31 Abs. 2 BauGB erforderlich. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB für 

die Überschreitung der Höhe des Maschenzauns und den nicht eingehaltenen Abstand zur 

öffentlichen Verkehrsfläche wird erteilt. 

 

Bauantrag zum Einbau einer Dachgaupe in das Wohngebäude auf Flst. 206/11, Ziegeleistr. 

42 und der erforderlichen Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Innere 

Breite, 7. Änderung" für die Überschreitung der Breite für Dachaufbauten. 

Die Bauherrin möchte auf dem Flst. 206/11, Ziegeleistr. 42 auf der Westseite des 

Wohngebäudes eine Dachgaupe errichten, um die Wohnfläche im Dachgeschoss zu 

vergrößern. Das Bauvorhaben liegt im rechtsgültigen Bebauungsplan „Innere Breite 7. 

Änderung“ und wird nach § 30 Abs. 1 BauGB beurteilt. Nach den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes dürfen Dachaufbauten nur 1/3 der Trauflänge betragen. Eine bestehende 

Gaupe mit 3,25 m und die nun beantragte Gaupe mit 3,50 m entsprechen insgesamt ca. 41% 

der Trauflänge. Hierfür ist eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes nach 

§ 31 Abs. 2 BauGB erforderlich. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Für die erforderliche Befreiung von den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes „Innere Breite 7. Änderung“ für die Überschreitung der Trauflänge der 

Gaupen wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 

 

Erneute Beratung über die Nutzungsänderung einer Betriebshelferwohnung in eine 

landwirtschaftliche Betriebsleiterwohnung mit Wohnraumerweiterung und Einbau eines 

Dacheinschnitts auf dem Flst. 1199, Hirschstr. 200 



Der Bauherr beantragt in das ursprüngliche Bauernhaus, mit letzter genehmigter Nutzung als 

Wohnung mit Zimmern für Betriebshelfer, die Umnutzung in eine landwirtschaftliche 

Betriebsleiterwohnung. Im Erdgeschoss soll eine Wohnraumerweiterung in den Bereich der 

Scheune erfolgen. Um mit Wohnräumen nicht näher an den landwirtschaftlichen Betrieb des 

Nachbarn zu kommen, wurde die schutzbedürftige Nutzung Zimmer in der Erweiterung EG zu 

einem Abstellraum deklariert. Somit ändert sich an der Schutzbedürftigkeit des 

Nachbarbetriebes nichts. Das Dachgeschoss soll ebenfalls ausgebaut werden und einen 

Dacheinschnitt bekommen, der als Balkon genutzt werden kann.   

Der Gemeinderat fasst den Beschluss:  

1. Das gemeindliche Einvernehmen wird nicht erteilt, da aus den Antragsunterlagen nicht 

hervorgeht, ob die Immissionsbelastung aus dem eigenen Betrieb des Antragstellers 

kommt, welche vom Betriebsleiter hinzunehmen wären, oder von einem Fremdbetrieb 

auf dem Hofgelände. 

2. Um eine differenzierte Beurteilung vornehmen zu können, ist ein Geruchsgutachten 

vorzulegen, welches nach eigenen und fremden Gerüchen unterscheidet.  

 

Erneute Beratung über den Bauantrag zum Einbau von Zimmern für Mitarbeiter in ein 

ehemaliges Scheunenteil auf Flst. 1199, Hirschstr. 200 

Der Bauherr beantragt in das Obergeschoss eines Scheunenteils den Einbau von fünf Zimmern 

für Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebs. Die Mitarbeiterzimmer sind noch im 

östlichen Gebäudeteil untergebracht, welcher nun jedoch als Betriebsleiterwohnung genutzt 

werden soll. Weil die neue schutzbedürftige Nutzung näher an den milchviehhaltenden Nach-

barbetrieb heranrückt, würde die Geruchssituation des Nachbarbetriebes weiter verschärft 

werden. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag wird 

nicht erteilt, da von einer Überschreitung des gegenseitigen Rücksichtnahmegebots 

auszugehen ist. 

 

Sanierung Klosterwiesenschule, Hauptgebäude: Vergabe der Estricharbeiten 

Das Hauptgebäude der Klosterwiesenschule wird durch eine Vollsanierung mit Aufstockung 

umgebaut. Das Bestandsgebäude ist bereits entkernt. Die beiden Treppenhäuser sind fertig 

gestellt. Die Rampe Richtung Aula, die erforderlich ist, damit die Räume im Untergeschoss 

auch barrierefrei zugänglich sind, wird im Moment gebaut. Das Gewerk Estricharbeiten wurde 

europaweit ausgeschrieben. Die Veröffentlichung der Ausschreibung über das Vergabeportal 

des Landratsamtes und im Staatsanzeiger fand am 04.05.2023 statt. Die Angebotseröffnung 

war am 06.06.2023. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Die Estricharbeiten werden an die Firma 

Meschenmoser GmbH aus Salem mit einer Bruttoangebotssumme von 169.603,27 € 

vergeben.  

 



Anfragen und Verschiedenes 

Wendeplatte im Gewerbegebiet Mehlis: Da häufig auf der Wendeplatte unerlaubterweise 

geparkt wird, wird auf Hinweis eines Gemeinderates eine Parkverbotsschild aufgestellt.  

Hecken- und Sträucherschnitt: Auf Empfehlung des Gemeinderats wird die Verwaltung 

zukünftig wieder verstärkt darauf hinweisen, dass AnwohnerInnen ihre Hecken und Sträucher 

am Gehweg auf dem eigenen Grundstück regelmäßig zurückschneiden müssen. Dies dient 

dem Zweck, allen Bürgerinnen und Bürgern eine sichere Nutzung des Gehweges zu 

ermöglichen. 

Sportanlagen (Roter Hartplatz): Die Verwaltung wird von Seiten eines Gemeinderates darauf 

hingewiesen, dass im Gremium noch vor der Sommerpause eine Entscheidung über den 

weiteren Umgang mit dem roten Hartplatz zu treffen ist.  

Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße: Es wurde nachgefragt, ob die Tannen am Rand 

des Baugebiets Bühl trotz der Verlegung der Leitungen stehen bleiben können. Die Verwaltung 

erklärt, dass es nicht möglich sein wird, diese Tannen zu erhalten. 

Personalsituation Kindergarten: Auf Nachfrage erklärt die Verwaltung, dass derzeit keine 

weiteren Personalstellen im Kindergarten besetzt werden müssen und zum Beginn des neuen 

Kindergartenjahres alle Stellen voll besetzt sein werden. 

 


